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2. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär zur 
Durchführung dieser Resolution alle Einrichtungen und Hilfen 
zur Verfügung zu stellen; 

3. fordert die Regierungen aller anderen in Betracht 
kommenden Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär alle in 
ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen Informationen über 
arabischen Grundbesitz sowie arabische Vermögenswerte und 
Grundstücksrechte in Israel zur Verfügung zu stellen, die ihm 
bei der Durchführung dieser Resolution dienlich sein könnten; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

G 

82. Plenarsitzung 
6. Dezember 1995 

UNIVERSITÄT JERUSALEM (EL KUDS) FÜR 

PALÄSTINAFLÜCHTLINGE 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/146 G vom 16. De
zember 1981, 37/120 C vom 16. Dezember 1982, 38/83 K vom 
15. Dezember 1983, 39/99 K vom 14. Dezember 1984, 
40/165 D und K vom 16. Dezember 1985,41169 K vom 3. De
zember 1986,42/69 K vom 2. Dezember 1987,43/57 J vom 
6. Dezember 1988,44/47 J vom 8. Dezember 1989, 45n3 J 
vom 11. Dezember 1990, 46/46 J vom 9. Dezember 1991, 
47/69 J vom 14. Dezember 1992,48/40 I vom 10. Dezember 
1993 und 49/35 G vom 9. Dezember 1994, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1994 bis 
30. Juni 199515

, 

1. betont die Notwendigkeit eines Ausbaus des Bildungs
systems in dem seit 5. Juni 1967 von Israel besetzten palästi
nensischen Gebiet einschließlich Jernsalems und insbesondere 
die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten Universität; 

2. ersucht den Generalsekretär, gemäß Resolution 
35/13 B der Generalversammlung vom 3. November 1980 und 
unter gebührender Berücksichtigung der mit dieser Resolution 
im Einklang stehenden Empfehlungen auch weiterhin alles zur 
Errichtung der Universität Jerusalem (EI Kuds) zu tun; 

3. fordert die Besatzungsmacht Israel abermals auf, bei 
der Durchführung dieser Resolution mitzuarbeiten und die 
Hindernisse zu beseitigen, die sie der Errichtung der Uni
versität Ierusalem (EI Kuds) entgegenstellt; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über den 
Stand der Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

32 A/50f531. 
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50/29. Bericht des Sonderausschusses zur Untersuchung 
israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des 
paIastinonsischen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gebiete beeinträchtigen 

A 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen; 

sowie geleitet von den Grundsätzen des humanitären 
Völkerrechts, inshesondere dem Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten26

, sowie von den internationalen Normen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte, insbesondere der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte'O und den Internationalen 
Menschenrechtspakten" , 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 
einschließlich Resolution 2443 (XXIII) vom 19. Dezember 
1968, und die einschlägigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission, 

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

in Kenntnis des Aufstands ("Intifadah") des palästinensi
sehen Volkes, 

in der Überzeugung, daß die Besetzung an sich bereits eine 
grundlegende Verletzung der Menscheurechte darstellt, 

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen", sowie der einschlägigen Berichte 
des Generalsekretärs", 

in Anbetracht der am 13. September 1993 in Washington 
erfolgten Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Re
gelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung samt 
Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll durch die Regie
rung des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungs
organisation" sowie der darauffolgenden Durchführungsver
einbarungen, einschließlich des am 4. Mai 1994 in Kairo 
unterzeichneten Abkommens über den Gazastreifen und das 
Gebiet von Jerieho" und des am 28. September 1995 in 
Washington unterzeichneten Interimsabkommens über das 
Westjordanland und den Gazastreifen, 

der Hoffnung Ausdruck verleihend, daß die israelische 
Besetzung mit den beim Friedensprozeß erzielten Fortschritten 
ein Ende finden wird und die Menschenrechte des palästinensi
sehen Volkes somit nicht mehr verletzt werden, 

I. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 

33 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
~4 Siehe A/50/170, AJ501282 und A/50/463. 
" A/50/657 bis A/SO/660. 
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Gebiete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm von 
der Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie seine 
Unparteilichkeit; 

2. verlangt, daß Israel mit dem Sonderausschuß bei der 
Erfüllung seines Auftrags zusammenarbeitet; 

3. mißbilligt die Politiken und Praktiken Israels, die die 
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer 
Araber der besetzten Gebiete verletzen, wie aus den Berichten 
des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum34 hervor
geht; 

4. verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß diese Politiken 
und Praktiken im Lichte der jüngsten positiven politischen 
Entwicklungen sofort ein Ende finden; 

5. ersucht den Sanderausschuß, bis zur vollständigen 
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen 
Politiken und Praktiken in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten . arabischen Gebieten auch weiterhin zu 
untersuchen, sich zur Gewährleistung des Wohls und der 
Menschenrechte der Völker der besetzten Gebiete nach Bedarf 
mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im 
Einklang mit dessen Vorschriften ins Benehmen zu setzen und 
dem Generalsekretär so bald wie möglich und danach je nach 
Notwendigkeit Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den Sonderausschuß außerdem, dem Ge
neralsekretär regelmäßig periodische Berichte über die 
jeweilige Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
vorzulegen; 

7. ersucht den Sonderausschuß ferner, die Behandlung 
von Gefangenen in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich Jerusalerns .md anderen seit 1967 von Israel 
besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen; 

8. ersucht den Generalsekretär, 

a) dem Sonderausschuß alle erforderlichen Hilfen zu 
gewähren, auch soweit diese für Besuche in den besetzten 
Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolution 
genannten israelischen Politiken und Praktiken untersuchen 
kann; 

b) dem Sonderausschuß erforderlichenfalls auch künftig 
zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die ihn bei 
der Wallmehmung seiner Aufgaben unterstützen; 

c) den Mitgliedstaaten die in Ziffer 6 genannten periodi
schen Berichte regelmäßig zukommen zu lassen; 

d) über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und 
Information mit allen verfügbaren Mitteln für eine möglichst 
weite Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie 
von Informationen über seine Tätigkeit und seine Arbeits
ergebnisse zu sorgen und nötigenfalls vergriffene Berichte des 
Sanderausschusses neu aufzulegen; 

e) der Generalversammlung auf ihrer einundfünfzigsten 
Tagung über die ihm mit dieser Resolution übertragenen 
Aufgaben Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschen
rechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gebiete beeinträchtigen" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer einundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

B 

Die Generalversammlung, 
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unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats, 

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen34

, sowie der einschlägigen Berichte 
des Generalsekretärs35

, 

in Anbetracht dessen, daß die Förderung der Achtung der 
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen 
völkerrechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden 
Verpflichtungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen gehört, 

betonend, daß sich die Besatzungsmacht Israel genauestens 
an ihre Verpflichtungen aufgrund des Völkerrechts zu halten 
hat, 

1. erklärt erneut, daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich 
Jerusalerns und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische 
Gebiete Anwendung findet; 

2. verlangt, daß Israel die De-jure-Anwendbarkeit des 
Abkommens auf das besetzte palästinensische Gebiet ein
schließlich Jerusalerns und andere seit 1967 von ihm besetzte 
arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an die 
Bestimmungen des Abkommens hält; 

3. fordert alle Vertragsstaaten des Abkommens auf, im 
Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer 
Abkommen" alles zu tun, um in dem besetzten palästinensi
sehen Gebiet einschließlich Jerusalerns und anderen seit 1967 
von Israel besetzten arabischen Gebieten die Achtung seiner 
Bestimmungen durch die Besatzungsmacht Israel sicher
zustellen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

82. Plenarsitzung 
6. Dezember 1995 

36 Vereinte Nationen, Treaty Series, VoL 75, Nr. 970-973. 
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c 
Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen und die 
Resolutionen der Menschenrechtskonunission, 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats, zuletzt Resolution 904 (1994) vom 18. März 1994, 

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen34

, sowie der Berichte des Generalse
la .. etärs35

, 

im Bewußtsein der Verantwortung der internationalen 
Gemeinschaft für die Förderung der Menschenrechte und die 
Gewährleistung der Achtung des Völkerrechts, 

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs, 

erneut erklärend, daß das Genfer Abkonunen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich 
Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische 
Gebiete Anwendung findet; 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Washington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 
samt Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll durch die 
Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Befrei
ungsorganisation 16 sowie über die darauffolgenden Durch
führungsvereinbarungen, einschließlich des am 4. Mai 1994 in 
Kairo unterzeichneten Abkommens über den Gazastreifen und 
das Gebiet von Jericho27 und des am 28. September 1995 in 
Washington unterzeichneten Interimsabkonunens über das 
Westjordanland und den Gazastreifen, 

Kenntnis nehmend vom Abzug der israelischen Armee aus 
dem Gazastreifen und dem Gebiet von Jeficho, im Einklang 
mit den von den Vertragsparteien getroffenen Vereinbarungen, 
und von der Einsetzung der Palästinensischen Behörde in 
diesen Gebieten, 

besorgt über die anhaltende Verletzung der Menschenrech
te des palästinensischen Volkes durch die Besatzungsmacht 
Israel, insbesondere über die Anwendung der kollektiven 
Bestrafung, die Abriegelung von Gebieten, die Annexion und 
die Errichtung von Siedlungen, sowie über die Maßnahmen, 
die Israel auch weiterhin zur Änderung des Rechtsstatus, der 
geographischen Beschaffenheit und der demographischen 
Zusanunensetzung des besetzten palästinensischen Gebiets 
ergreift, 

insbesondere besorgt über die gefahrliche Situation, die 
durch die Handlungen der illegalen, bewaffneten israelischen 
Siedler in dem besetzten Gebiet hervorgerufen wurde, wie sie 
durch das Massaker von palästinensischen Gottesdienst
besuchern durch einen illegalen israelischen Siedler am 
25. Februar 1994 in AI-Khalil veranschaulicht wird, 

übeneugt von der positiven Wirkung einer vorübergehen
den internationalen beziehungsweise ausländischen Präsenz in 
dem besetzten palästinensischen Gebiet auf die Sicherheit und 
den Schutz des palästinensischen Volkes, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die an der Vorüber
gehenden internationalen Präsenz in Hebron beteiligten Länder 
für ihren positiven Beitrag, 

sowie überzeugt von der Notwendigkeit der vollinhaltlichen 
Durchführung der Resolution 904 (1994) des Sicherheitsrats, 

1. stellt fest, daß alle Maßnahmen, welche die Besat
zungsmacht Israel in dem besetzten Gebiet einschließlich 
Jerusalems unter Verletzung der einschlägigen Bestimmungen 
des Genfer Abkonunens vom 12. August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten26 und unter Zuwiderhand
lung gegen die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
getroffen hat, unrechtmäßig sind und keine Gültigkeit besitzen, 
und verlangt, daß Israel ab sofort davon Abstand nimmt, 
derartige Maßnahmen zu treffen; 

2. erklärt insbesondere erneut. daß die israelischen 
Siedlungen in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein
schließlich Jerusalems und den anderen seit 1967 von Israel 
besetzten arabischen Gebieten unrechtmäßig sind und ein 
Hindernis fUr einen umfassenden Frieden darstellen; 

3. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Rückkehr 
einer Anzahl von Ausgewiesenen in das besetzte palästinensi
sehe Gebiet und fordert Israel auf, die Rückkehr der übrigen 
Ausgewiesenen zu erleichtern; 

4. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, im Einklang 
mit den erzielten Vereinbarungen die Freilassung aller übrigen 
willkürlich festgenonunenen oder inhaftierten Palästinenser zu 
beschleunigen; 

5. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, bis zur 
Ausdehnung der Regelungen betreffend die Selbstregierung 
auf das übrige Westjordanland alle Grundfreiheiten des 
palästinensischen Volkes vollständig zu achten; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

D 

Die Generalversammlung, 

82. Plenarsitzung 
6. Dezember 1995 

zutiefst besorgt darüber, daß sich der seit 1967 besetzte 
syrische Golan weiter unter israelischer militärischer Beset
zung befindet, 

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Si
cherheitsrats vom 17. Dezember 1981, 
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sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen 
Resolutionen, zuletzt Resolution 49/36 D vom 9. Dezember 
1994, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
20. Okrober 199537

, 

ferner unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen 
Resolutionen, in denen sie Israel unter anderem aufgefordert 
hat, seine Besetzung der arabischen Gebiete zu beenden, 

erneut die Unrechtmäßigkeit des israelischen Beschlusses 
vom 14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syrischen 
Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner 
Verwaltung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion 
dieses Gebiets geführt hat, 

erneut erklärend, daß der gewaltsame Gebietserwerb nach 
der Charta der Vereinten Nationen unzulässig ist, 

sowie erneut erklärend, daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf den besetzten syrischen Galan Anwendung findet, 

eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats 
vom 14. Juni 1967, 

mit Genugtuung über die Einberufung der Friedens
konferenz über den Nahen Osten in Madrid gemäß den 
Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. No
vember 1967 und 338 (1973) vom 22. Okrober 1973, die die 
Verwirldichung eines gerechten, umfassenden und dauerhaften 
Friedens zum Ziel haben, und die Notwendigkeit von raschen 
Fortscbritten bei allen bilateralen Verhandlungen betonend, 

1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den ein
schlägigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan 
Folge zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des 
Sicherheitsrats, worin der Rat unler anderem beschlossen hat, 
daß der Bescbluß Israels, den besetzten syrischen Golan 
seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung 
zu unterstellen, null und nichtig und ohne völkerrechtliche 
Wrrkung ist, und verlangt hat, daß die Besatzungsmacht Israel 
ihren Beschluß unlgehend rückgängig macht; 

2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des phy
sischen Charakters, der demographischen Zusammensetzung, 
des institutionellen Aufbaus und des Rechtsstatus des besetzten 
syrischen Golan und insbesondere die Errichtung von Sied
lungen zu unterlassen; 

3. stellt fest, daß aHe bisherigen oder künftigen 
Gesetzgebungs- .md Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungs
macht Israel, die eine Veränderung des Charakters und des 
Rechtsstatus des besetzten syrischen Golan zum Ziel haben, 
null und nichtig sind, eine flagrante Verletzung des Völker
recbts und des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten darstellen und 
keinerlei Rechtswirkung haben; 

" A/50/660. 

4. fordert Israel/erner auf, davon Abstand zu nehmen, 
den syrischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Galan die 
israelische StaatsbÜfgerschaft und israelische Personalausweise 
aufzuzwingen, und von seinen gegen die Bevölkerung des 
besetzten syrischen Golan gerichteten Unterdrückungsmaß
nahmen abzulassen; 

5. mißbilligt die Verletzungen des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten durch Israel; 

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der 
genannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen an
zuerkennen; 

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversanuulung 
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

82. Plenarsitzung 
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50130. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des 
Fragenkomplexes der Friedenssichernngseinsätze 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom 
18. Februar 1965 und alle anderen einschlägigen Resolutionen, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 49/37 vom 
9. Dezember 1994, 

anläßIich des fünfzigsten Jahrestags der Vereinten Nationen 
bekrlijtigend, daß die Anstrengungen der Vereinten Nationen 
zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, namentlich auch 
durch ihre Frieden.sicherungseinsätze, unverzichtbar sind, 

unter Betonung der wichtigen Rolle, welche die Frie
denssicherungseinsätze bei der Wahmng des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit spielen, und in Anerkennung der 
Notwendigkeit, daß die Sicherheit des Friedenssicherungs
personals der Vereinten Nationen gewährleistet sein muß, 

Kenntnis nehmend von dem die Friedenssicherung betref
fenden Abschnitt des Positionspapiers des Generalsekretärs 
"Ergänzung zur Agenda für den Frieden ,,38 sowie von der 
Erldärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 22. Februar 
1995", 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse
kretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen", 

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs über die 
Einsatzführung bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten 
Nationen41

, 

38 Al50/60-S/199511; siehe Official Recortl<; of the Security Council, Fiftieth 
fear, Supplementfor January, February and March 1995" Dokument Sl1995/t. 

39 Offizielles Protokoll des Sicherheitsrats, Fünfzigstes Jahr, Resolutionen 
und Beschlüsse des Sicherheitsrrats, 1995. Dokument SIPRST/199519. 

40 OffIZielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfzigste Tagung, 
Beilage.l (A/501l). 

" A/49/681. 
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ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse
kretärs über die Verbesserung der Bereitschaft für Konflikt
verhütnng und Friedenssicherung in Afrika" und von den 
darin enthaltenen Empfehlungen, die im Benehmen mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit weiter behandelt 
werden sollten, 

im Hinblick darauf, daß zahlreiche Mitgliedstaaten, 
namentlich auch truppenstellende Staaten, Interesse daran 
bekundet haben, zur Arbeit des Sonderausschusses für Frie
denssicherungseinsätze beizutragen, 

eingedenk der ständigen Notwendigkeit, die Wirksamkeit 
der Arbeit des Sonderausschusses zu steigern, 

Uberzeugt davon, daß die Vereinten Nationen ihre Fähig
keiten auf dem Gebiet der Friedenssicherung weiter verbessern 
und die Wirksamkeit und Effizienz der Dislozierung ihrer 
Friedenssicherungsmissionen erhöhen müssen, 

diesbezüglich Kenntnis nehmend von den vielfältigen Vor
schlägen und Auffassungen hinsichtlich der Friedenssicherung 
dnrch die Vereinten Nationen, die während der Sondergedenk
sitzung und während der Generaldebatte auf der laufenden 
Tagung der Generalversanunlung geäußert worden sind, 

1. begrUßt den Bericht des Sonderausschusses für Frie
denssicherungseinsätze43

; 

2. schließt sich den Vorschlägen, Empfehlungen und 
Schlußfolgerungen des Sonderausschusses an, die in den 
Ziffern 35 bis 93 seines Berichts enthalten sind; 

3. fordert die Mitgliedstaaten, das Sekretariat und die 
zuständigen Organe der Vereinten Nationen nachdracklich auf, 
ane erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vor
schläge, Empfehlungen und Schlußfolgerungen des Sonderaus
schusses umzusetzen; 

4. empfiehlt für den Fall, daß einer der in dieser Resolu
tion enthaltenen Vorschläge Auswirkungen auf den Haushalt 
für die Zweijalueszeitränrne 1994-1995 und 1996-1997 haben 
sollte, die zusätzlichen Kosten aus den von der Generalver
sammlung für diese Zweijahreszeiträume gebilligten Haus
haltsmitteln zu bestreiten, im Einklang mit der Finanzordnung 
und den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen; 

5. beschließt, daß der Sonderausschuß im Einklang mit 
seinem Mandat seine Bemühungen um eine umfassende 
Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der 
Friedenssicherungseinsätze fortsetzen soll; der Sonderausschuß 
soll die Umsetzung seiner früheren Vorschläge überprüfen und 
über neue Vorschläge beraten, um die Kapazität der Vereinten 
Nationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf diesem Gebiet zu 
erhöhen; 

6. ersucht den Sonderausschuß, eine Erhöhung seiner 
Mitgliederzahl zu prüfen und dabei alle vorhandenen Optionen 
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zu analysieren, bittet seinen Vorsitzenden, mit interessierten 
Staaten Konsultationen abznhalten, und ersucht den Sonder
ausschuß, der Generalversammlung auf ihrer einundfünfzig
sten Tagung konkrete Vorschläge zu unterbreiten; 

7. ersucht den Sonderausschuß außerdem, der General
versanunlung auf ihrer einundfünfzigsten Tagung einen Be
richt über seine Arbeit vorzulegen; 

8. beschließt, den Punkt "Umfassende Überprüfung aller 
Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssicherungsein
sätze" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundfünfzigsten 
Tagung anfzunehmen. 

82. Plenarsitzung 
6. Dezember 1995 

50/31. Informationsfragen 

A 

INFORMATION 1M DmNSTE DER MENSCHHEIT 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen 
Bericht des Informationsausschusses", 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse
kretärs über Informationsfragen", 

fordert alle Länder, die Organisationen des gesamten 
Systems der Vereinten Nationen und alle anderen, die es 
angeht, nachdracklich auf, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung 
auf die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die 
Grundsätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der 
Unabhängigkeit, des Plnralismus und der Vielfalt der Medien, 
zutiefst besorgt über die zwischen den entwickelten Ländern 
und den Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und 
die sich daraus ergebenden vielfältigen Folgen, die sich auf die 
Fähigkeit der öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien 
sowie von Einzelpersonen in den Entwicklungsländern 
auswirken, Informationen zu verhreiten und ihre Auffassungen 
sowie ihre kultnrellen und ethischen Wertvorstellungen mittels 
ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzuteilen und die 
Vielfalt der Informationsquellen und den freien Zugang zu 
Informationen zu sichern, und in Anerkennung der in diesem 
Kontext erhobenen Forderung nach einer, wie es in den 
Vereinten Nationen und in anderen internationalen Foren 
heißt, "neuen Weltinformations- und -kommunikations
ordnung, die als ein in ständiger Entwicklung begriffener 
Prozeß zu sehen ist": 

a) zusanunenzuarbeiten und zusanunenzuwirken, um die 
bestehenden Disparitäten im Informationsfluß auf allen 
Ebenen zu verringern, indem sie den Ausbau der Kommunika
tionsinftastruktnren und -kapazitäten in den Entwicklungs
ländern stärker unterstützen, unter gebührender Berücksichti
gung der Bedürfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie 
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